
Geltungsbereich der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes

gewerbliche Baufläche (§1 Abs.1 Nr. 3 BauNVO)

Sonderbaufläche (§1 Abs.1 Nr.4 BauNVO)

Grünflächen/Flächen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft (§5 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. Nr. 10)

Fläche für die Landwirtschaft (§5 Abs.2 Nr. 9a) BauGB)

Legende

Ausschnitt aus dem aktuell wirksamen Fächennutzungsplan der Gemeinde
Pfarrweisach, Darstellung nicht maßstäblich.
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